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§ 53 Bgld. GL
 Bgld. GL - Geschäftsordnung des Burgenländischen Landtages

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.07.2025

Für die Einsetzung und das Verfahren der Untersuchungsausschüsse gilt die Verfahrensordnung für

Untersuchungsausschüsse des Burgenländischen Landtages (Anlage 1), die als Anlage 1 zu diesem Gesetz einen

Bestandteil desselben bildet. Sofern diese Verfahrensordnung nichts anderes bestimmt, kommen für das Verfahren

die Bestimmungen dieses Gesetzes zur Anwendung.

In Kraft seit 08.08.2020 bis 31.12.9999
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